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Zusammenstellung
der wichtigsten Bestimmungen über den Telegraphen -Uerkehr.

1 . Allgemeine Bestimmungen .

Bei den für den allgemeinen Verkehr geöffneten
Telezraphen - Anstalten des deutschen Reichs kön¬
nen nach allen Orten Telegramme aufgegeben
werdm , ivohin die vorhandenen Telegraphen -
Verbridungen auf dem ganzen Wege oder auf
einem Teil desselben die Gelegenheit zur Be¬
förderung darbieten .

Die Aufgabe von Telegrammen kann auch mit¬
tels derTelegraphenboten , Bahn - und Schaffner¬
bahnposten , Landbriefträger , Postanstalten und
der Briefkasten unter hierfür gegebenen beson¬
deren Btstimmungen stattfinden .

Befindet sich am Bestimmungsorte keine Tele -
graphenaiistalt , so erfolgt die Weiterbeförderung
von der äußersten bezw . der von dem Aufgeber
bezeichneter, Telegraphenanstalt entweder durch
die Post oder durch Eilboten .

Ist keine Bestimmung über die Art der Wei¬
terbeförderung getroffen , so wählt die Ankunfts -
Telegraphenmstalt nach ihrem besten Ermessen
die zweckmäßigste Art derselben . Das Gleiche
findet statt , nenn die von dem Aufgeber ange¬
gebene Art der Weiterbeförderung sich als un¬
ausführbar erveist .

Die Aufgabe von Telegrammen mit der Be¬
zeichnung „ amtslagernd " bezw . „ postlagernd "

und im Verkehr auf den Telegraphen -Linien des
Deutschen Reichs „bahnhoflagernd " ist zulässig .
Sind mehrere Bahnhöfe an demselben Orte , so ist
der betreffende Bahnhof besonders zu bezeichnen.

Die Urschrift jedes zu befördernden Telcgram -
mes muß in folchm deutschen oder lateinischen
Buchstaben , bezw . n solchen Zeichen , welche sich
durch den Telegraphen wiedergeben lassen , deut¬
lich n . verständlichnieoergeschriebensein . Einschal¬
tungen , Randzusätze , Streichungcnn . Ueberschrei -
bungen müssen vom Aufgeber des Telegrammes
oder seinem Bevollmächtigten bescheinigt werden .

Dem Text muß dic Aufschrift voranstehen ,
welche in einer abgekürzten Form niedergeschrie¬
ben werden kann . Für die Hinterlegung einer ab¬
gekürzten Aufschrift ist eine Gebühr von 3t)
M . für das Kalenderjahr voraus zu entrichten .

Diese VergünstiAnng erlischt , falls dic Verab¬
redung nicht verlängert wird , mit dem Ablauf
des 31 . Dezember des Jahres , in welchem die
Gebühr entrichtet worden ist. Demjenigen Kor¬
respondenten , welcher eine mit der Telegraphen

anstatt zu vereinbarende abgekürzte Aufschrift
hinterlegt hat , ist gestattet , diese Aufschrift in
den für ihn eingehenden Telegrammen an Stelle
des vollen Namens und bezw . der Wohnungs -
Angabe anwenden zu lassen .

Die Unterschrift kann gleichfalls in abge¬
kürzter Formgeschrieben oder fortgelassen werden .
Ist sie in den zu befördernden Worten ent¬
halten , so ist sie unter den Text zu setzen .

Die Aufschrift der Privat - Telegramme muß
immer derart sein , daß dic Zustellung an den
Empfänger ohne Nachforschungen oder Rückfra¬
gen stattfinden kann .

Die Aufschrift muß alle Angaben enthalten ,
welche nötig sind , um die Uebermittelung des
Telegrammes an dessen Bestimmung zu sichern .
Dieselbe muß für die großen Städte die Angabe
der Straße und der Hausnummer , oder in Er¬
mangelung dessen , die Angabe der Berufsart
des Empfängers oder andere ähnliche Bezeich¬
nungen enthalten . Selbst für die kleineren Orte
soll der Name des Empfängers , soweit als mög¬
lich , von einer solchen ergänzenden Bezeichnung
begleitet sein . Die Angabe des Landes , in wel¬
chem der Aufenthaltsort des Empfängers gele¬
gen , ist erforderlich , mit Ausnahme der Fälle ,
wo dieser Ort eine Hauptstadt oder ein bedeu¬
tender Ort ist , dessen Namen nicht auch einer
andern Ortschaft angehört . Dic Angaben der
Aufschrift müssen , mit Ausnahme der Personen¬
namen , bei Telegrammen nach dem Auslande
in französischer Sprache oder in der Sprache des
Bestimmungslandes niedergeschrieben werden .

Die Telegramme , deren Aufschrift den in Vor¬
stehendem vorgesehenen Vorschriften nicht ent¬
spricht , sollen nichtsdestoweniger befördert wer¬
den ; in allen Fällen trägt jedoch der Aufgeber
die Folgen der Unvollständigkeit der Aufschrift .

Dcr Ausgeber eines Privat - Telegrammes ist
verpflichtet , seine Identität auf Verlangen des
Aufgabeamtes nachzuweisen .

Es steht demselben seinerseits frei , in sein
Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschrift
aufzunehmen .

Privat - Telegramme , deren Inhalt gegen die
Gesetze verstößt , oder aus Rücksichten des öffent¬
lichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzulässig
erachtet wird , wcrdcn zurückgewiesen .

Bei Ermittelung der Wortzahl gelten u . A . die
folgenden Regeln :

» . Alles , was der Aufgeber in die Urschrift
seines Telegrammes zum Zwecke der Beför¬
derung niederschreibt , mit Ausnahme dcr

2 . Wortzählung .
Unterscheidungszeichen , Bindestriche , Apo¬
strophe und Absatzzeichen sowie der Angabe
des Beförderungsweges , wird bei Berechnung
der Gebühren gezählt ,

b . Der Name der Abgangsanstalt , der Tag ,
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die Stunde und Minute der Aufgabe werden
von Amtswegen in die dem Empfänger
zuzustellende Ausfertigung eingeschrieben .
Nimmt der Aufgeber diese Angaben ganzoder teilweise in den Text seines Telegram -
mes auf , so werden sie alsdann bei der
Wortzählung mitgerechnet ,

e . Die größte Länge eines Wortes ist auf15 bezw. 10 Schriftlichen nach dem Mörse -
Alphabet festgesetzt; der Ueberschuß , je bis zuweiteren 15 bzw . 10 Schriftlichen , wird
für ein Wort gezählt .

Das Nähere hierüber ergibt der unten¬
stehende Tarif ,

ä . Die durch einen Bindestrich verbundenen
Ausdrücke zählen für so viele Wörter , als
zn ihrer Bildung dieueu .

e. Die durch einen Apostroph getrennten Wörter
werden für ebensoviel einzelne Wörter gezählt ,k. Als je ein Wort werden gezählt :
1 . der Name der Bestimmungsanstalt , des

Bestimmungslandes und der Unterab¬
teilung des Gebiets , aber nur in der
Telegrammaufschrift , ohne Rücksicht auf
die Zahl der zu ihrem Ausdruck ge¬
brauchten Wörter und Buchstaben , unter
der Bedingung , daß diese Wörter so
geschrieben sind , wie sie in den amt¬
lichen Verzeichnissen erscheinen , z . B .
Frankfurt (Main ) oder Frankfurtmain ,
Gernsbach (Mnrgthal ) oder Gernsbach -
murgthal ,

2 . jedes einzeln dastehende Schriftzeichen
(Buchstabe oder Ziffer ) ,

3 . Gewäh
Die Telegraphen -Verwaltungen leisten für die

richtige Ueberknnft der Telegramme oder deren
Ueberkunft nnd Zustellung innerhalb bestimmter
Frist keinerlei Gewähr , und haben Nachteile ,welche durch Verlust , Verstümmelung oder Verspä¬
tung der Telegramme entstehen , nicht zu vertreten .

Für Telegramme , welche durch Schuld der
Telegraphen -Verwaltung gar nicht oder mit be¬
deutender Verzögerung in die Hände des Em¬
pfängers gelangt sind , sowie für solche Tele -

4 . Gebühi
Vorbemerkungen.

1 . Als Mindestbetrag für ein gewöhnliches
Telegramm werden erhoben : im Verkehr
mit Großbritannien und Irland 30 Pf .,im übrigen Verkehr 50 Pf . (Für Stadt -
Telegramme beträgt die Worttaxe 3 Pf . ,die Mindestgebühr 30 Pf .) Die Tele¬
gramm g e b ü h r e n sind im Voraus zu
entrichten . Durch 5 nicht teilbare Pfennigbe -
träge sind bis auf solche zu erhöhen . So¬
weit im Verkehr mit dem Auslände meh¬rere Beförderungswege sich darbieten , sinddie Gebührensätze für den billigsten bez .

3 . das Unterstreichungszeichen ,4 . die Klammer (die beiden Zeichen , welche
zu ihrer Bildung dienen ) ,5 . die Anführungszeichen (die besonderen
Zeichen am Anfang und am Ende einer
einzelnen Stelle ) ,

6 . die im Tarif (Nr . 4) erwähnten Ab¬
kürzungen für die besonderen Angaben
vor der Telegrammauffchrift .

K . Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zu¬
sammenziehungen oder Veränderungen von
Wörtern werden nicht zugelassen . Es wer¬
den jedoch die Eigennamen von Städten
und Ländern , die Geschlechtsnamen , die
Namen vou Ortschaften , Plätzen , Voule -
vards , Straßen n . f. w . , die Nainm von
Schiffen , ebenso wie die ganz in Buchstaben
geschriebenen Zahlen nach der Anzahl der
zum Ausdruck derselbe » vom Aufxeber ge¬
brauchten Wörter gezählt .

k . Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden
für so viele Worte gezählt , als 5e je fünf
bez . drei Ziffern enthalten , nebst eiiem Worte
mehr für den etwaigen Ueberschuß . Dieselbe
Regel findet Anwendung auf die Zählung von
Buchstabengruppen . Das Nähcre hierüber
ergibt der Tarif ( Nr . 4) .

1. Punkte , Kommas und Bruchstriche , welche
zur Bildnng von Zahlen gebraucht werden ,sind für je eine Ziffer zu zählen -

k . Die Buchstaben , welche Ziffern angehängtwerden , um letztere als Ordnungszahlen zu
bezeichnen , werden für je eine Ziffer gezählt .

l e i st u n g .
gramme mit bezahlter Vergle :chung , welche in
Folge wesentlicher Verstümmeluug erweislich
ihren Zweck nicht haben erfüllen können , werden
die bezahlten Gebühren zurückerstattet .

Jeder Anspruch auf Rückerstattung der Gebühr
muß bei Verlust des Anrecktes innerhalb zweierMonate , vom Tage der Erhebung der Gebührenan gerechnet , anhängig gemacht werden . Diese
Frist wird für außereuropäische Telegramme auf
sechs Monate ausgedehnt .

e n - T a r i f.
gebräuchlichsten Weg berechnet . Die Sätze
für andere Wege sind bei den Telegraphen -
anstalten zu erfragen .

2 . Unterscheidungszeichen , Bindestriche , Apo¬
strophe und das Zeichen für den Absatz
werden nicht gezählt ; Punkte , Kommas
und Bruchstriche , zur Bildung von Zahlen
benutzt , gelten als je 1 Ziffer .

3 . Für dringende Telegramme (v ) (Drin¬
gend ) , d . f. solche , welche bei der Beförde¬
rung und Bestellung den Vorrang vor den
übrigen Privattelegrammen haben , kommt
die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen



Telegramms zur Erhebung . Nach welchen
Ländern dringende Telegramme zulässig
sind , ist im Tarif durch „ (v ) " angedeutet .

4 . Für das vorauszubezahlende Ant -
niorts - Telegramm (N? ) (Antwort bezahlt )
wird die Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms von 10 Wörtern berechnet . Wird
eine dringende Antwort verlangt , so ist
(R? v ) zu setzen . Soll eine andere Wort¬
zahl vorausbezahlt werden , so ist dies be¬
sonders anzugeben , z. B . (R ? 16 Wörter ).
Die Vorausbezahlung darf die Gebühr
eines Telegramms beliebiger Art von 30
Wörtern für denselben Weg nicht über¬
schreiten , ausgenommen im Falle des Ver¬
langens der Wiederholung eines vorange¬
gangenen Telegramms .

5 . Für die Vergleichung eines Tele¬
gramms (IL ) (Vergleichung ) ist ein Vier¬
tel der Gebühr für das gewöhnliche Tele¬
gramm von gleicher Wortzahl , für di?
Empfangsanzeige (W ) (Empfangs -
anzeige ) die Gebühr eines auf demselben
Wege zu befördernden gewöhnlichen Tele¬
gramms von 10 Wörtern zu entrichten . (Vergl .
auch Punkt 8) .

6 . Für die Nachfeuduug eines Telegram -
mes (? S) ( Nachzusenden ) — innerhalb des
europäischen Vorschriften -Bereichs zulässige
wird die volle Gebühr vom Empfänger ein¬
gezogen . Das Nachsenden findet auch ohue
besonderes Verlangen statt , sofern der neue
Aufenthaltsort des Empfängers unzweifel¬
haft bekannt ist , uud sich am ursprüng¬
lichen wie am neueu Bestimmungsorte An¬
stalten der Reichs - Telegraphenverwaltnng
bez . der Staats - Telegraphen - Verwaltung
Bayerns oder Württembergs befindet .

7 . Offen zu bestellende Telegramme (L.O) oder
eigenhändig zu bestellende Telegramme
(U ? ) sind nach den mit (RO) bz . (U ? )
bezeichneten Ländern zulässig .

Die Wortlänge ist festgesetzt auf 15 Buch¬
staben oder 5 Ziffern im Verkehre mit :

Worttaxe .
M . Pf -

Deutschland (v ) (L.0 ) (V ) . . . . 0 . 0S
Afrika Westküste (westlicher Weg ) (v )

MO ) , ausgenommen Senegal ; (2l ? ) ,
ausgenommen Kanarische Inseln und
Senegal :
Benguela 9 . 80
Biffao und Bolama 4 . 45
Canarifche Inseln (via Cadix ) . . 0 . 70
Gabon ( Gaboon ) 6 . 65
Grand Bassam 5 . 00
Konakry 4 . 50
Kotonou (Porto novo ) 6 . 20
Loanda 3 . 45
Mossamedes 10 . 65
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8 . Im Verkehr innerhalb Deutschlands kann
die Vergütung für Weiterbeförde¬
rung durch Eilboten (X? ) (Eilbote bezahlt )
ohne Rücksicht auf die Entfernung mit
4Ü Pf . für jedes Telegramm durch de »
Aufgeber vorausbezahlt werden ; findet die
Vorausbezahlung nicht statt , so werden die
billigst bedungenen , wirklichen Botenlöhne
vom Empfänger eingezogen . Die Kosten
für die Weiterbeförderung der Telegramme
im Auslande hat der Empfänger zu tragen .
Für Telegramme mit Empfangsanzeige
kann der Absender einen Betrag zur Deckung
der Auslagen hinterlegen . Der Vermerk (X? )
bringt in diesem Falle die Empfangsanzeige
nnt sich , das Zeichen (W ) ist daher nicht
erforderlich .

9 . Die Zeichen (v ) (R? ) (? <Z) u . s. w . (vgl .
3— 8) zählen als je 1 Wort und sind vor
der Aufschrift in Klammern niederzuschrei¬
ben . Wenn diese vereinbarten Zeichen in
den bezüglichen Telegrammen nicht zur An¬
wendung kommen , so müssen die gleichbe¬
deutenden Ausdrücke iu französischer
Sprache hierfür gefetzt werden , sofern in
dem betreffenden Bestimmnngslande nicht
die deutsche Sprache gebräuchlich ist .

10 . Die Gebühr für jede einzelne Verviel¬
fältigung eines Telegramms beträgt
für je 100 Wörter oder einen Teil der¬
selben 40 Pf . Das Telegramm wird , alle
Aufschriften eingerechnet , als ein einziges
Telegramm taxirt . Im Verkehr mit Ame¬
rika sind zu vervielfältigende
Telegramme unzulässig .

11 . Eine Quittung über entrichtete Gebühre «
wird gegen Zahlung von 20 Pf . erteilt .

12 . Für jedes Telegramm , welches einem Tele -
graphenboten oder Landbrief¬
träger zur Beförderung an das Tele -
graphenamt mitgegeben wird , kommen
10 Pf . zur Erhebung .

Worttaxc .
M . Pf .

Principe 7 . 00
San Thome 6 . 45
Senegal (vis . Teneriffa ) . . . . 1 - 40
übrige Länder siehe unter L . Afrika .

Algerien und Tnnis (v ) (L.0 ) (öl ? ) . 0 . 20
Azoren via Frankreich 0 . 70

„ „ England 1 . —

Belgien (v ) (N0 ) (U ? ) 0 . 10
Bosnien - Herzegowina (v ) (LO ) (kl ? ) 0 . 20
Bulgarien und Ost - Rumelieu (v )

(K0 ) (N ? ) 0 . 20
Dänemark (v ) (R0 ) ( N1>) . . . . 0 . 10
Frankreich (0 ) (K0 ) (N ? ) . . . . 0 . 12
Gibraltar 0 . 25
Griechenland (v ) <M ) (2l ? ) . . - 0 . 30
Großbritannien u . Irland . . . . 0 . 15
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Italien (v ) MO ) M ? ) . . .
Luxemburg (v ) lH ? ) . . . .
Malta
Marocco : Tanger (v ) (NO) . . ,
Montenegro
Niederland (I) ) ( R.0 ) (U ? ) . . .
Norwegen (v ) (R0 ) (2l ? ) . . ,
Oesterreich -Ungarn (v ) (LO ) (Ä ? )
Portugal (v ) (R0 ) (N ? ) . . .
Rumänien (v ) (RO) (N ? ) . .
Rußland (v ) (U ? ) europäisches

kaukasisches
Schweden (v ) (R0 ) (N ? ) . .
Schweiz (L.0 ) (Sl? )
Serbien (v )
Spanien und die spanischen Besitzungen

an der nordasrikanischcn Küste (v )
(R0 )

Tripolis (v ) (R0 ) (ZI? )
Türkei , ausgeschlossen Ost - Rumelien

( siehe Bulgarien ) (v ) (N0 ) (N ? ) .

und

Worttaxe .
M . Pf .
o . 15
0 . 05
0 . 40
0. 40
0. 20
0 . 10
0 . 15
0 . 05
0 . 20
0. 20

0 . 20
0 . 15
0 . 10
0 . 20

0. 20
1 . 05

0 . 45

L . Die Wortläuge ist festgesetzt auf 10 Buch¬
staben oder 3 Ziffern im Verkehre mit :

Worttaxc .
M . Pf .

Afrika , Süd - (v ) (R0 ) (U ? ) , ausge¬
nommen englische Kolonien :
Durban in Itatal (östlicher oder west¬

licher Weg )
Betschuanaland : Anstalten derLritisK

Loutb ^ .kriean "Z?sl . Oowp .
übrige Anstalten in Natal und Bet¬

schuanaland , ferner Cap -Kolonie
(mit West - Griqualand ) , Oranje -
Freistaat und Süd -Afrikanische Re¬
publik (Transvaal ) (östlicher oder
westlicher Weg )

Afrika , Ostküste (östlicher Weg ) (N0 )
(A ? ) ausgenommen englische Ko¬
lonien : Assab

Deutsch - Ostafrika
Malindi
Massaua 3 . 75
Mozambique und Lourenzo - Marques

(Delagoa -Bai )
Obock
Zanzibar und Mombassa . . . .

Afrika Westküste (westlicher Weg )
Acera (Goldküste )
Addah , Cape - Coast -Castle , Elmina ,

8 . 70

9. 10

8 . 85

3 . 65
7 . 85
8 . 10

8 . 75
3 . 70
7 . 65

7 . 95

und Winnebah 8. 15
Bathurst (Senegambien ) . . . . 5. 90
Bonny und Braß (Nigerdelta ) . . 9. 55
Lagos (Sklavenküste ) 8. 75
Sierra Leone 6. 70
übrige Länder siehe unter Afrika .

Worttaxe .
M . Pf .

Annam , ausgenommen die unter Co-
chinchina genannten Anstalten (vis .
Bushirc , Moulmein ) (L .0 ) (N ? ) . 5 . 75

Arabien (L.0 ) (U ? ) : Aden , Perim und
Hedjaz 3 . 55
Jemen 4 . 20

Argentinische Republik (via Pernam -
buco oder Galveston ) (NO) . . . 6 . 35

Argentinische Republik (via . St . Vincent
oder Galveston ) 5. 95

Australien (via . Bushire , Penang ) :
Süd - Australien (Zl? ) und West -

Australien 4 . 90
Victoria <M ) (U ? ) 5 . 00
Nen - Süd -Wales 5 . 05
Tasmania 5 . 55
Queensland 9 . 45
Neu - Seeland (RO) 5 . 30

Bolivien (via Galveston ) (Nv ) . . . 6 . 35
Brasilien nach allen Anstalten Bra¬

siliens (via Galveston ) . . . . . 5 . 95
Pernambuco (Recife ) l (via St . Vincent s 5 . 55

übrige Anstalten / oder Teneriffa ) : ^. 5 . 95
Cap - Verdifche Inseln (v ) (L0 ) (A ? ) :

St . Vincent , Insel 2 . 70
San Thiago , Insel 3 . 65

Chile (via Galveston ) (RO ) . . . . 6 . 35
China (v via Amur ) (L.O) (N ? ) :

Hongkong , Amoy , Foochow , Gutslasf ,
Shanghai 7 . 0V

Canton , Fumen , Shaineen , Sharp -
peak , Whampoo , Wusung u . Macao 7 . 40

übrige Anstalten 8 . 20
Cochinchina und den annamitischen An¬

stalten Phan -Tiet , Phan - Ry , Phan -
Ranh , Nha - Trang (via Bushire ,
Moulmein ) (N0 ) (N ? ) 5. 00

Columbien (via Galveston ) (RO ) :
Buenaventura 5. 70
übrige Anstalten 5 . 95

Corea (v via . Amur ) (LO ) (Äl? ) :
Seoul (Kjöng ) (via Amur , Tsu -shima

oder Amur , chinesische Landlinien ) 9. 15
Fusan (via Amur , Tsu - shima ) . . 9 . 35
Genzan (via. Amur, Tsu -shima ) - . 10. 40
Chemulpo (via Shanghai , chinesische

Landlinien ) 9 . 30
Echow (via Shangai , chinesicheLand¬

linien ) 8 . 8V
Pingyang (via Shanghai , chinesische

Landlinien ) 8 . 95
Costa Rica (L.0 ) 4 . 30
Ecuador (via , Galveston ) (L.O) . . . 6 . 35
Egypten (via Trieft ) (L.0 ) (N ? ) :

I . Region Alexandrien 1 . 45
übrige Anstalten . . . 1 . 65
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II . Region
Suakim , via Kabel Suez -Suakim .

Guatemala 3 .45 , Honduras (Ü.0 ) . .
Guyana , Britisch - (via , Key West , Ja -

maiea ) (ÜÖ)
Guyana , Französisch - (via , Key West ,

Haiti ) (R0 ) : Cayenne
übrige Anstalten

Guyana , Niederländisch - (via Key West )
(R0 )

Indien (via , Bushire ) (Rv ) <M ') :
Britisch -Jndien
Birma
Ceylon

Isthmus von Panama (RO) . . . .
Japan (v ) (RO)
Madeira (0 ) (L.0 ) (N ? )
Malaeea , Halbinsel (via , Bushire , Pe -

nang ) (R0 ) (ZI? ) :
Jelebu . . . .
Malacca , britisch
Perak . . . .
Selangor . . .
Sungei Ujong .

Mexico (NO) : Chihuahua City , Gnay -
mas , Hermosillo , Matamoros in Ta -
maulipas , Monterey , Sabinas , Sal -
tillo , Sauz
Mexico City , Tampico und Vcra -

cruz City
übrige Austalteu

Nicaragua (L .0 ) : San Juan del Sur
übrige Anstalten

Niederländisch Indien (via Bushire ,
Penang ) (K0 ) (ZI? ) i Java . . .
übrige Inseln

Paraguay (via . Pernambuco oder Gal¬
veston ) (RO )

Paraguay (via St . Vincent oder Tene¬
riffa oder Galveston )

Penang (via . Bushire ) (KO) (21? ) . .
Persieu , ausschließlich der Anstalten am

Persischen Golf
Persischer Golf (via . Persien , Bushire )

(R0 ) (N ? ) Bushire
übrige Anstalten

Peru (via . Galveston ) (KV) . . . .
Philippin . -Inseln ( v via Amur ) (R0 ) :

Luzon ( Manila )

Worttaxc .
M . Pf .
1 . 85
2 . 35
3 . 90

12 . 50

9 . 75
9 . 75

10 . 15

4 . 10
4 . 35
4 . 20
5 . 15
7 . 70
1 . 30

6 . 05
5 . 70
5 . 30
6 . 10
5. 95

1 . 85

2 . 60
2 . 75
4 . 05
4 . 30

6 . 15
6 . 65

6. 35

5 . 95
5 . 10

1 . 25

2 . 45
3 . 65
6. 35

85

Rußland , asiatisches (v ) (A ? ) :
I . Region , westlich v . Meridian v

Werkhne -Udinsk
II . Region, östlich von demselben

III . Bokhara
Salvador (KO) : Libertad . . . .

übrige Anstalten
Siam (via Bushire , Moulmein ) (RO)
Singapore (via Bushire , Penang ) (L.V)

(U?)
Toukin (via Bushire , Moulmein ) (L.V)

(N? )
Uruguay (via . Pernambuco oder Gal

veston ) (NO)
Uruguay (via . St . Vincent oder Gal

veston )
Venezuela (via Haiti ) (L.O) .
Vereinigte Staaten von Amerika
Britisch Amerika (mit Bahama - und
Bermuda - Inseln ) und St . Pierre -Mi
qnelon (RO ) :

New -Aork (sämtliche Anstalten )
Bahama -Jns . : New -Providenc
Bermuda ( Insel )
die übrigen Orte 1 . 05 bis .

Westindien (L0 ) : Antigua . .
Barbados
Euba , und zwar : Havana . .

Ciensuegos .
Santiago de Euba
übrige Anstalten

Cura ?ao
Dominica (kleine Antillen -Insel )
Grenada
Guadeloupe
Haiti San Domingo : Müle

Nicolas
Cap Haitien und Port au Prince
Puerto Plata und übrige Anstalten

Jamaica
Mariegalante
Martinique
Potto - Rico
St . Croix
St . Kitts (St . Christoph ) .
St . Lucia
St . Thomas
St . Vincent ( Westindien ) .
Trinidad , Insel

Worttaxe .
M . Pf .

St
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